
 
 

 
 

 

 

 

Öffnungszeiten der Verwahrstelle 

 

1. Montag – Freitag: 08:00 – 20:00 Uhr 

2. Samstag: 10:00 – 14:00 Uhr 

3. Sonn- und Feiertage: geschlossen 

 

Wichtiger Hinweis: 

Eine Herausgabe außerhalb der genannten Zeiten ist nicht möglich. 

Fahrzeuge, die außerhalb der Öffnungszeiten abgeschleppt werden, können ab 

Beginn der nächsten Öffnungszeit abgeholt werden. 

Verwahrgebühren: 

Für jeden Kalendertag der Verwahrung fällt – unabhängig von den Öffnungszeiten – 

eine Verwahrgebühr an. 

Die Höhe der Verwahrgebühr richtet sich nach der Fahrzeugart gemäß der jeweils 

gültigen Gebührenordnung. 

Herausgabe: 

Die Herausgabe des Fahrzeugs erfolgt nur nach vollständiger Bezahlung der fälligen 

Kosten. 

 

Ausnahme-Regelung: 

In dringenden Ausnahmefällen kann die Herausgabe des Fahrzeugs außerhalb der 

Öffnungszeiten erfolgen. 

Dies ist grundsätzlich nur nach vorheriger telefonischer Absprache        und  

unter Vorbehalt der personellen Verfügbarkeit möglich. 

Für diesen zusätzlichen Aufwand wird eine Servicegebühr berechnet. 

Ein Anspruch auf Herausgabe außerhalb der Öffnungszeiten besteht nicht. 

 


